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Oldenburgischeö
Gemeinde - Blatt.
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Erscheint wöchentlich : Dienstags . Vierteljahr . Pränumer .-PreiS : 3^/ « gs.

I .86 -Ä. Dienstag, 5 . April.

Bekanntmachungen.
1) Am 6 . April d . I . Mittags 12 Uhr soll im Locale des

Großherzoglichen Amtsgerichts Abth. I Hieselbst das bisher als
Turnplatz benutzte Grundstück , begrenzt von der Georgstraße , denGründen des Agenten Moriffe , der Peterstraße und der Katharinen¬
straße, öffentlich zum Verkaufe und zwar getheilt oder im Ganzen,
aufgesetzt werden.

2) Zur Ergänzung des Velstein '
schen Familienraths ist für den

ausgeschiedenen Herrn Pastor Jbbeken, jetzt zu Cleverns, ein neues
männliches volljähriges Mitglied der Velstein '

schen Familie , welchesin den Kirchspielen Oldenburg oder Osternburg wohnt, zu wählen.Die Wahl findet am 14. d . M . Vormittags 11 Uhr aufdem Rathhause Hierselbst statt . Stimmberechtigte find die im Wahl¬termine erscheinenden männlichen volljährigen Mitglieder der Vel¬
stein'schen Familie.

Oldenburg, 1864 , April 3.
Die Direction des Velstein'

schen Stipendiums.3) Die Wittwe des weiland Landmanns Gerd Bakenhus hie
selbst ist zur Vormünderin ihrer minderjährigen Kinder bestellt.

(Amtsgericht Abth . l .)4) Der Hofuhrmacher Kaewer Hieselbst ist zum Curator überdas hiesige Vermögen seines abwesenden Sohnes Ernst AugustHermann Albert bestellt . (Amtsgericht Abth. I .)S . Der Obergerichtsanwalt Becker U Hieselbst ist zum Vor¬munde der beiden jüngeren Kinder der Katharine Schiller von hierbestellt. (Amtsgericht Abth. I.)6) Das von der kürzlich verstorbenen Wittwe des weiland
Schlachters O. Griese hiesclbst Gesche Marie geb . Müller gericht¬
lich errichtete Testament nebst Nachfuge zu demselben , soll am 6.
April Nachmittags 1 Uhr publizirt werden.

Oldenburg, 1864, März , 29.
Großherzogliches Amtsgericht Abth . I.

7) Gefunden: 1 Bibel, 1 Gesangbuch , mehrere Schlüssel,1 lederne Tasche mit Geld.
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Stadtrath . (Sitzung v . 10. März 1864.)
(Schluß .)

II . Die von dem Hofinarschallamte auf Grund des Art . 65
H 2 I . des Staatsgrundgesetzes in Anspruch genommenen Befreiungvon gewissen , bisher gezahlten Beiträgen zur Straßcncaffe , resp.von der damit verbundenen Straßenreinigung , wird von der Stadt
bezüglich folgender Straßenpsänder anerkannt:

s ) neben dem Schloßgarten am innern Damm von der Brückt
beim Palais bis zur Allee, 8878 oFuß;

I,) neben der Allee am innern Damm in halber Straßcnbreite,14547 oFuß;
e) vor der Einfahrt zum Schloßgartcn am Caflnoplatz zwischenStracks und Beckmanns Gründen , 1783 in Fuß;6) vor der Reitbahn und dem vormals Schröder '

schen Hausean der Mühlenstraße , 5464 oFuß;
s) vor der Castellanei 3782 mFuß;
k) vor der Cäcilienbrücke neben dem vor der Castellanei belegt¬eren Platze 267 cuFuß.

An die Stelle des unter s) gedachten Straßenpfandes tritt
vom 1 . Mai 1864 an ein kleineres Straßenpfand in soweit , als
die — nicht eximirten — Wallgründe bei der Palaisbrücke an
die unter l . abgetretene Straßenstrecke anstoßen.

Die Straßcnbeiträge a bis l. fallen mit dem I . Mai 1863,
seit welcher Zeit sie nicht erhoben worden , weg und hört die bis¬
herige Straßenreinigung mit dem 1 . Mai 1864 aus.

Von Rückforderung der seit Erlassung des Staatsgrundge-
setzes irrthümltch bezahlten Straßenbeiträge soll abgesehen werden,da früher die Straßenbeiträge und die Straßenreinigung als aufden Grundstücken haftende Reallasten und nicht als Gemeindelastim Sinne des Art . 65 des Staatsgrundgesetzes aufgefaßt , mithinvon städtischer Seite im guten Glauben verfahren worden , und
da ferner die Stadt bisher die Naturalunterhaltung der Straßen-
strecke von der Palaisbrücke bis zur Allee , welche staatsgrundge¬
setzlich dem Krongute oblieget , irrthümlich übernommen hat , für
welche Last sie durch die gezahlten Straßenbeiträgc kaum bezüglichder gewöhnlichen Unterhaltungskosten dieser sehr stark benutzten
Straßenstrecke keineswegs aber bezüglich der bedeutenden Kostender neuerdings geschehenen Herstellung eines Pflasters von behaue¬nen Steinen entschädigt erscheint.

Z) Was das bisherige Straßenpfand vor der Brücke vor dem
Römer '

schen Hause , 1215 oFuß betrifft , so ist dasselbe jetzt
nach Uebertragung des Jordans mit Zubehör an den Staat
zwischen Gründen des Staats und der Stadt belegen und
von jedem Theile zur Hälfte zu übernehmen ; der für dasselbe
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aus der Hofcaffc seit der Übertragung des Jordans , also seitAnfang 1854 bis zum I . Mai 1863 geleistete Beitrag zurStraßencasse ist aus der Landescasse zu erstatten . Die Stadt
Oldenburg bat die Hälfte dieses Beitrags seit Inkrafttretender Wegeordnung, 1 . Januar 1862, zu übernehmen , bezw.zu erstatten.

Hl . Die Brücke bei dem Römer'
schcn Hause an der Hnnte-

straße , welche bei Ausscheidung der Baustücke des Kronguts zuLasten des Staats gestellt und seitdem von demselben unterhaltenist, verbleibt Landesbausache.
IV. Die zur Gültigkeit der vorstehenden Vereinbarung erfor¬derliche Genehmigung der Großherzoglichen Staatsregierung , des

Stadtmagtstrats und des Stadtraths bleibt Vorbehalten.

Polizeigericht.
Sitzung vom 2 . April.

Mehrere Anwohner der Marien- und Auguststraße waren an-
gezcigt, daß sie die Straße vor ihren Gründen am 23 . Februarnicht hatten von Schnee reinigen lassen. Doch wurden sie frcige-sprochen , indem das Polizeigericht als erwiesen annahm , daß siedie Reinigung so früh als es nur irgend thunlich gewesen hättenvornehmen lassen . Rur gegen einen der Beschuldigten wurde die
beantragte Brüche von 10 gs. erkannt.

Ein hier in Arbeit stehender Klempnergesell hatte am Abenddes 20 . März in einem hiesigen Schenklokal einen Stuhl muth-williger Weise zerschlagen und wurde wegen dieser Handlung des
groben Unfugs schuldig erkannt und in eine Geldstrafe von 15 gs.genommen.

Ein Fabrikarbeiter hatte , als er in einer SpirituosenhandlungBranntwein gekauft , statt des verlangten halben Groschens nureinen Schwären bezahlen wollen . Da sich der Ladendiener hieraufnicht eingelassen , so hatte jener , um sich zu rächen , eine Scheibeder Ladenthür eingeschlagen und sich dann eiligst aus dem Staube
gemacht, war aber von im Laden anwesenden Leuten eingeholt undzur Anzeige gebracht. Das Polizeigericht erkannte gegen ihn eineStrafe von 3 Tagen Gefängutß.

Ein Arbeiter , der schon mehrfach wegen groben Unfugs undTrunkfälligkeit bestraft ist, war angezeigt , weil er an Hellem Tagebetrunken in einer Gosse auf der langen Straße gelegen. Das
Polizeigericht sprach ihn frei, weil es annahm , daß in jener Tat¬sache keine Uebertretung nach Art . 318 § . 1 Ii des S .-G .-B . ge¬funden werden könne.

(Schluß folgt.)
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Allerlei.

Im Peter-Friedrich -Ludwig -Hospital sind im Jahre 1863
außer den vom Jahre 1862 im Hospital verbliebenen 56 Kranken,
im Ganzen 1085 Kranke verpflegt , nämlich : 521 Militairpersonen
( 1 vom Stab , 113 vom 1 . , 132 vom 2 . und 122 vom 3 . Ba¬
taillon des Infanterie-Regiments, 64 vom Artilleriecorps, 85 vom
Reiterregiment und 4 vom Landdragonercorps und zwar : 6 Ser¬
geanten , 24 Untcrofficiere , 13 Spielleute, 329 Soldaten, 61 Ka¬
noniere , 80 Reiter , 4 Reitknechte , 4 Landdragoner) und 564
bürgerlichen Standes (408 männlichen und 156 weiblichen Ge¬
schlechts) davon 2 auf Kosten der Großhcrzoglichen Hofcassc , 20
auf Kosten des Generalarmenfonds , 96 auf Kosten der Armcn-
caffen , 86 auf Kosten der allgemeinen Krankencaffe für Gewerbs-
gehülsen , 52 auf Kosten der Gesellenkrankencaffcn zünftiger Gewerbe,
15 auf Kosten auswärtiger Gesellenkrankcncassen , 123 auf Kosten
der Dienstbotenkrankencasse, 16 auf Kosten der Warpsspinnerei und
Stärkerci zu Drilake , 10 aus Kosten der Dienstherrschaften , 2 auf
Kosten von Kirchenräthen , 1 auf Kosten der Seminarcasse, 3 auf
Kosten des Klosters Blankenburg und 138 auf eigene Kosten;
darunter befanden sich 2 Angestellte , 26 Arbeiter , 7 Totalarme,
2 Schriftsetzer , 160 Dienstboten , 9 Ehefrauen, 5 unverehelichte und
zu den Dienstboten nicht zu rechnende Frauenzimmer , 25 Fabrik¬
arbeiter , 6 selbstständige Handwerker , 222 Handwerksgesellen , 14
Lehrlinge , 3 Handlungsgehülfen, 2 Handlungslehrlinge , 1 Händ¬
ler , 2 aus der Hofdienerschaft, , 1 Kaufmann, 4 Kellner , 10 Kin¬
der, 5 Landleutc , 7 Nähterinnen,. 1 Schreiber , 5 Schiffer , 2 Schiffs¬
zimmerleute , 1 Seminarist , 9 Wittwen und 33 sonstige Personen.

Von den am Ende des Jahres 1862 im Hospital verblie¬
benen 56 Kranken und im Jahre 1863 aufgenommenen 1085
Kranken sind 1056 entlassen, 28 gestorben und 57 am Ende des
Jahres im Hospital verblieben.

Die Zahl der Verpflegungstage ist 20874 , davon fallen auf
das Militair 7362 , auf Kranke bürgerlichen Standes männlichen
Geschlechts 7362 und weiblichen Geschlechts 6150 . Ferner fallen
auf die einzelnen Monate : Januar 1876 , Februar 1895 , März
1909 , April 2056, Mai 1975, Juni 1802, Juli 1859, August
1906, September 1415, October 1173, November 1425 , Decem-
ber 1583.

Das Hauspersonal bestand außer dem Hospitalverwalter und
dessen Familie aus 7 Personen.

Verantwortlicher Redacteur : C . Scho ltz.
Druck und Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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